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SFR-ÜBERTRAGUNG TB 26 ABS. 4

Datum, Unterschrift des Versicherungsnehmers

NAME UND ANSCHRIFT DES VERSICHERUNGSNEHMERS
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BETRIFFT:

Kraftfahrtversicherung, SFR-Übertragung auf ein anderes Fahrzeug gemäß Nr. 26 Abs. 4
in den Tarifbestimmungen für die Kraftfahrtversicherung

AUSGESCHIEDENES FAHRZEUG

Art des Fahrzeuges Verwendungszweck Stärke Verkaufs- oder Abmeldedatum

Hersteller Fahrzeug- Ident. Nr.  
(Fahrgestell-Nr.)

Amtliches Kennzeichen

Versicherer/Geschäftsstelle Versicherungsschein-Nummer

VERBLEIBENDES FAHRZEUG

Art des Fahrzeuges Verwendungszweck Stärke

Hersteller Fahrzeug- Ident. Nr.  
(Fahrgestell-Nr.)

Amtliches Kennzeichen

Versicherer/Geschäftsstelle Versicherungsschein-Nummer

Erklärung des Versicherungsnehmers (VN) gemäß TB Nr. 26 Abs. 4
Bitte beachten!  Bei unrichtigen Angaben in diesem Vordruck ist der Versicherer berechtigt, gem. TB 26 Abs. 8 einen Zuschlag von  

100% auf den Betrag zu erheben, der für das erste Versicherungsjahr bei richtiger Einstufung zu zahlen gewesen wäre.

Ich beantrage die Übertragung des Schadenfreiheitsrabatts aus der Versicherung des ausgeschiedenen Fahrzeuges  
auf die Versicherung des verbleibenden Fahrzeuges und erkläre dazu:

a)  Das ausgeschiedene und das verbleibende Fahrzeug wurden überwiegend von demselben Personenkreis geführt.

b)  Das verbleibende Fahrzeug wird von mir in der gleichen Weise genutzt wie das ausgeschiedene Fahrzeug, nämlich
 ☐  für den privaten Gebrauch   ☐  für gewerbliche Zwecke             ☐  gemischt für private und gewerbliche Zwecke

c)  Das verbleibende Fahrzeug wird regelmäßig in demselben örtlichen Bereich gefahren wie das ausgeschiedene Fahrzeug.

d)  Eine Änderung für die Zukunft ist hinsichtlich

 •  des Personenkreises, der als Fahrer des Fahrzeuges in Frage kommt (a),

 •  der Fahrzeugnutzung (b)

 •  des Fahrbereiches (c)

 nicht beabsichtigt und nicht erwartet.


